
FÖRDERANTRAG REGENWASSERNUTZUNG 
für das folgende Versorgungsobjekt beantrage ich die Förderung zur Regenwassernutzung 

Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort 
 
 
Ich bitte den Förderbetrag auf das nachstehende Konto auszuzahlen

IBAN BIC 

Kontoinhaber (falls abweichend vom Antragsteller) Kreditinstitut

 
 
Angaben zur Art der Regenwassernutzung 

  Regentonne         Regenspeicher         Regenwassertank         Regenwasserzisterne 

Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers

Antragsteller:

Name, Vorname 

Straße, Haus-Nr. 

PLZ, Ort 

Telefon 

E-Mail 

Kunden-Nr.

EGF EnergieGesellschaft  
Frankenberg mbH 
Pferdemarkt 22 
35066 Frankenberg (Eder) 



REGENWASSERNUTZUNG

Mit unserer Förderung unterstützen wir unsere Kunden dabei, Regenwasser clever zu nutzen. Denn Wasser ist ein kostbares 
und immer knapper werdendes Gut. Insbesondere für die Gartenbewässerung ist unser Trinkwasser viel zu wertvoll. Eine 
nachhaltige Regenwassernutzung trägt maßgeblich zum Umwelt- und Naturschutz bei. Die Nutzung von Niederschlags-
wasser ist zudem wirtschaftlich sinnvoll, da weniger Trinkwasser aufbereitet werden muss und die Grundwasserressourcen 
geschont werden. 

FÖRDERBETRAG

Die EGF EnergieGesellschaft Frankenberg mbH fördert den Erwerb von Regentonnen, Regenspeichern, Regenwassertanks 
und Regenwasserzisternen mit 50 % der Anschaffungskosten (maximal 50 €).

ALLGEMEINE FÖRDERBEDINGUNGEN  
DER EGF ENERGIEGESELLSCHAFT FRANKENBERG MBH

   Antragsberechtigt sind EGF-Kunden, die sich in einem ungekündigten Vertragsverhältnis mit der EGF EnergieGesellschaft 
Frankenberg mbH für die Strom- und / oder Gasversorgung befinden.

   Die Auszahlung der Förderung erfolgt nach Prüfung des Antrages. 

   Das Förderbudget ist begrenzt. Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht, die EGF EnergieGesellschaft Frankenberg 
mbH kann die Förderung ganz oder teilweise ablehnen.

   Dem Antrag ist eine Rechnungskopie über die Anschaffung der Regenwassernutzungsmaßnahme im Jahr 2024 beizufügen.

   Im Rechnungstext muss eindeutig beschrieben sein, welche Leistung der Antragsteller erhalten hat.

   Mit Inanspruchnahme eines Förderprogrammes beträgt die Bindefrist des Stromliefervertrages zwei Jahre. Sollte der dem 
Versorgungsobjekt zugeordnete Kunde innerhalb dieser Zeit aus dem Vertrag ausscheiden, ist der Förderbetrag anteilig 
in Höhe von 1/24 pro Monat bis zur zwei-Jahresfrist von dem Empfänger der Förderung an die EGF EnergieGesellschaft 
Frankenberg mbH zurückzuzahlen.

   Die Bindefrist beginnt ab dem Datum der Genehmigung des Förderantrages und bezieht sich ausschließlich auf das vor-
genannte Versorgungsobjekt.

   Die Förderung zur Regenwassernutzung kann pro Kunde einmalig in einem Zeitraum von zwei Jahren in Anspruch genom-
men werden.

   Mit Unterschrift auf dem Förderantrag werden die Allgemeinen Förderbedingungen der EGF EnergieGesellschaft Franken-
berg mbH anerkannt.

   Förderzeitraum: 01.01.2024 bis 31.12.2024 
Letzter Termin für das Einreichen des Antrages (inkl. Rechnungskopie) ist der 31.12.2024. Entscheidend ist das Datum 
des Posteingangs bei der EGF EnergieGesellschaft Frankenberg mbH. Eine rückwirkende Förderung ist ausgeschlossen.


